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Das Wichtigste in Kürze
•	Die verpflichtende Erstanwendung der fertigge-

stellten Teile von IFRS 9 Finanzinstrumente wird 
um zwei Jahre auf den 1. Januar 2015 verschoben.

•	Vorjahresvergleichszahlen auf Basis von IFRS 9 
müssen jetzt nicht mehr verpflichtend dargestellt 
werden.

•	Zusätzliche Anhangangaben zur Darstellung der 
Änderungen in der Klassifizierung finanzieller Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten beim Über-
gang von IAS 39 auf IFRS 9.

•	Für Unternehmen, die IFRS 9 freiwillig vorzeitig an-
wenden wollen (sofern möglich), gelten besondere 
Übergangsvorschriften.
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Überblick
Am 16. Dezember 2011 hat der IASB Änderungen 
an IFRS 9 Finanzinstrumente und IFRS 7 Finanzinstru-
mente: Angaben veröffentlicht, die den Zeitpunkt der 
verpflichtenden Anwendung von IFRS 9 um zwei Jahre 
verschieben. Somit ist IFRS 9 verpflichtend erstmalig für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2015 beginnen. Eine freiwillige vorzeitige An-
wendung ist weiterhin zulässig. Dies gilt sowohl für 
IFRS 9 in der Fassung vom November 2009, der sich nur 
auf finanzielle Vermögenswerte erstreckt, als auch für 
IFRS 9 in der Fassung vom Oktober 2010, der darüber 
hinaus auch finanzielle Verbindlichkeiten umfasst.

Bei der erstmaligen Anwendung ist ein Unterneh-
men nicht verpflichtet (wie noch in den ursprüngli-
chen Fassungen von IFRS 9), die Vorjahresvergleichs-
zahlen hinsichtlich der neuen Klassifizierung finanzieller 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach IFRS 9 an-
zupassen. Eine freiwillige Anpassung ist jedoch erlaubt.

Stattdessen werden zusätzliche Anhangangaben gefor-
dert, um den Abschlussadressaten die Auswirkungen 
der Änderungen in der Klassifizierung finanzieller Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten beim Übergang von 
IAS 39 auf IFRS 9 transparent zu machen.

Für Unternehmen, die IFRS 9 freiwillig vorzeitig anwen-
den wollen, gelten besondere Übergangsvorschriften. 
Diese sind abhängig vom Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung, den das Unternehmen gewählt hat. Da IFRS 9 
bisher nicht in europäisches Recht im Rahmen des En-
dorsement-Prozesses übernommen wurde, scheidet eine 
vorzeitige Anwendung für deutsche Unternehmen der-
zeit aus.

Hintergrund
Der IASB hat sein Projekt zur vollständigen Überarbei-
tung seiner Vorschriften bezüglich der Bilanzierung von 
Finanzinstrumenten und der damit einhergehenden Ab-
lösung des bisherigen Standards IAS 39 Finanzinstru-
mente: Ansatz und Bewertung in vier Phasen aufgeteilt:

•	Phase 1: Klassifizierung und Bewertung
•	Phase 2: Wertminderungen
•	Phase 3: Sicherungsbeziehungen
•	Phase 4: Saldierung von finanziellen Vermögenswer-
ten und finanziellen Verbindlichkeiten

Phase 1 wurde mit IFRS 9 (2009), der nur für finanzi-
elle Vermögenswerte gilt und im November 2009 veröf-
fentlicht wurde, sowie mit dem im Oktober 2010 veröf-

fentlichten IFRS 9 (2010), der die Klassifizierungsregeln 
für finanzielle Verbindlichkeiten enthält, abgeschlos-
sen. Gleichwohl hatte der IASB in seinen Grundlagen 
für Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) darauf 
hingewiesen, den Zeitpunkt des Inkrafttretens erneut in 
Betracht zu ziehen, wenn die Phase 2 eine solche Ver-
schiebung notwendig macht oder der neue Standard für 
Versicherungsverträge einen verbindlichen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens nach 2013 vorsieht. Da sich diese beiden 
Projekte derzeit noch in Bearbeitung befinden und be-
reits mehrmals auf der Zeitachse nach hinten verschoben 
wurden, wurde die Verschiebung des Erstanwendungs-
zeitpunkts von IFRS 9 beschlossen. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass Unternehmen, die alle Phasen von 
IFRS 9 gleichzeitig anwenden wollen, ausreichende Vor-
laufzeit für deren Einführung erhalten. Außerdem soll 
verhindert werden, dass Versicherungsunternehmen, ab-
hängig von den Ergebnissen des ebenfalls noch laufen-
den Projekts Versicherungsverträge, in kurzer Zeit zwei 
Umstellungen vornehmen müssen.

Die bisher gültigen Fassungen von IFRS 9 sahen eine 
grundsätzlich rückwirkende Anwendung dieses Stan-
dards vor, aus der sich das Erfordernis zur Anpassung 
der dargestellten Vorjahreszahlen ergab. Erleichterungen 
galten u.a. hinsichtlich der Tatsachen und Umstände zur 
Beurteilung des Geschäftsmodells, der Designation oder 
De-Designation in bzw. aus der Fair-Value-Option und 
der Entscheidung zur Ausübung der OCI-Option für ge-
haltene Eigenkapitalinstrumente. Hierbei ist jeweils der 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung entscheidend. 
Eine Ausnahme von der Pflicht zur Anpassung der Vor-
jahreszahlen bestand für Unternehmen, die IFRS 9 vor-
zeitig für Perioden anwenden, die vor dem 1. Januar 
2012 beginnen.
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Praxishinweis
Der nunmehr eingeführte Verzicht auf eine Anpas-
sung der Vorjahresvergleichszahlen führt bei den er-
stellenden Unternehmen grundsätzlich zu einer Er-
leichterung im Parallelbetrieb der Systeme beim 
Übergang von IAS 39 auf IFRS 9. Daneben fallen er-
wartete Praxisprobleme weg, die sich aus der Vor-
schrift ergeben, dass IFRS 9 nicht auf Finanzinstru
mente anzuwenden ist, die zum Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung bereits abgegangen sind, 
aber im Vorjahr noch bilanziert wurden.

Jedoch ist zu erwarten, dass viele Unternehmen – ins-
besondere im Finanzdienstleistungssektor – einen Pa-
rallelbetrieb umsetzen werden. Zum einen kann dies 
durch ein gesondertes aufsichtsrechtliches Erfordernis 
zur Erstellung von Vergleichszahlen notwendig sein 
bzw. durch den Markt diktiert werden. Zum anderen 
werden die Entscheidungsträger in den Unternehmen 
für interne Zwecke solche Zahlen zur Verfügung ge-
stellt bekommen wollen, um die Effekte aus der Um-
stellung auf IFRS 9 im Vorfeld beurteilen zu können 
und ggf. Maßnahmen zu ergreifen.

 
Zusätzliche Anhangangaben
Ein Unternehmen hat zum Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung von IFRS 9 die Änderungen in der Klassifizie-
rung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Ver-
bindlichkeiten anzugeben. Diese sind zu trennen in

a)	 Änderungen in den Buchwerten auf Basis der Be-
wertungskategorien gemäß IAS 39 (also diejenigen 
Buchwertänderungen, die nicht aus einer Änderung 
der Bewertungskategorie bei Übergang auf IFRS 9 
herrühren), und

b)	 Änderungen in den Buchwerten, die aus einer Än-
derung der Bewertungskategorie beim Übergang 
auf IFRS 9 resultieren.

Diese Angaben sind für nachfolgende Berichtsperioden 
nicht erforderlich.

In der Berichtsperiode, in der IFRS 9 erstmals ange-
wendet wird, hat ein Unternehmen für finanzielle Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten, die aufgrund des 
Übergangs auf IFRS 9 neu kategorisiert wurden und 
nunmehr zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert 
werden, die folgenden Angaben zu machen:

a)	 den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermö-
genswerte und Schulden am Ende der Berichtsperi-
ode,

b)	 die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts, die 
in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. im sons-
tigen Ergebnis (other comprehensive income – OCI) 
erfasst worden wären, wenn die finanziellen Vermö-
genswerte oder Schulden nicht hätten neu kategori-
siert werden müssen,

c)	 den im Zeitpunkt der Neukategorisierung ermittelten 
Effektivzins, und

d)	 den erfassten Zinsertrag oder Zinsaufwand für die 
Berichtsperiode.

Sofern ein Unternehmen den beizulegenden Zeitwert 
eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziel-
len Verbindlichkeit zum Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung als dessen fortgeführte Anschaffungskosten 
ansetzt, so sind die Angaben nach c) – Effektivzinssatz – 
und d) – Zinsertrag/-aufwand – zusätzlich für jede nach-
folgende Berichtsperiode bis zum Abgang bzw. zur Aus-
buchung des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit 
zu machen.

Diese zusätzlichen Anhangangaben, zusammen mit den 
nach IAS 8.28 erforderlichen Angaben, müssen es den 
Abschlussadressaten erlauben, eine Abstimmung der Be-
wertungskategorien nach IAS 39 und nach IFRS 9 mit 
den in der Bilanz ausgewiesenen Posten vornehmen 
zu können. Ebenso müssen diese zusätzlichen Anhan-
gangaben, zusammen mit den Angaben nach IFRS 7.25 
(Abstimmung Fair Values von Finanzaktiva und -passiva 
zu Buchwerten), eine Überleitung der nach IAS 39 und 
nach IFRS 9 dargestellten Bewertungskategorien zu den 
Klassen von Finanzinstrumenten im Zeitpunkt der erst-
maligen Anwendung ermöglichen.

Der IASB hat ein illustrierendes Beispiel in IFRS 7 auf-
genommen. Die darin enthaltene Tabelle (s. S. 4) stellt 
eine mögliche Vorgehensweise dar, wie die geforderten 
quantitativen Angaben gemacht werden können.
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Überleitung der Bilanzposten von IAS 39 auf IFRS 9 am 1. Januar 2015

Alle Angaben in TEUR (i)
IAS 39

Buchwert am
31. Dezember

2014

(ii)

Umklassi-
fizierungen

(iii)

Umbe-
wertungen

(iv) =
(i) + (ii) + (iii)

IFRS 9
Buchwert am

1. Januar 2015

(v) = (iii)
Auswirkung auf

die Gewinn-
rücklagen am

1. Januar 2015

Finanzielle Vermögenswerte

Bewertungskategorie

„Zu Handelszwecken gehalten“ 1.000

Fair-Value-Option ausgeübt 300

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.300 1.300

Zugänge:

Von „zur Veräußerung verfügbar“ (IAS 39) 300 30 330 30

Von „fortgeführten Anschaffungskosten“ (IAS 39)

- erforderliche Umklassifizierung 500 -120 380 -120

Von „fortgeführten Anschaffungskosten“ (IAS 39)

- Fair-Value-Option am 1. Januar 2015 ausgeübt 200 50 250 50

Abgänge:

Zu „fortgeführten Anschaffungskosten“ (IFRS 9) -200 -200

Gesamte Änderung bei Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.300 800 -40 2.060 -40

Erfolgsneutral (OCI) zum beizulegenden Zeitwert bewertet 800 800

Abgänge:

„Zur Veräußerung verfügbar“ (IAS 39) zu „erfolgswirksam zum

beizulegenden Zeitwert bewertet“ (IFRS 9) -300 -300

„Zur Veräußerung verfügbar“ (IAS 39) zu „fortgeführten

Anschaffungskosten“ (IFRS 9) -100 0 -100

Gesamte Änderung bei Erfolgsneutral (OCI) zum beizulegenden

 Zeitwert bewertet 800 -400 0 400 0

„Bis zur Endfälligkeit gehalten“ 200

„Kredite und Forderungen“ 1.100

Fortgeführte Anschaffungskosten 1.300 1.300

Zugänge:

Von „zur Veräußerung verfügbar“ (IAS 39) 100 100

Von „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ (IAS 39)

- erforderliche Umklassifizierung 100 -20 80 -20

Von „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ (IAS 39)

- Fair-Value-Option zum 1. Januar 2015 zurückgenommen 100 -30 70 -30

Abgänge:

Zu „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ (IFRS 9)

- erforderliche Umklassifizierung -500 -500

Zu „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ (IFRS 9)

- Fair-Value-Option am 1. Januar 2015 ausgeübt -200 -200

Gesamte Änderung bei Fortgeführten Anschaffungskosten 1.300 -400 -50 850 -50

Gesamte Salden der finanziellen Vermögenswerte, Umklassifizierungen und

Umbewertungen zum 1. Januar 2015 3.400 0 -90 3.310

Gesamte Änderung der Gewinnrücklagen am 1. Januar 2015 -90
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Praxishinweis
Die Darstellung der Änderungen bei der Klassifizie-
rung von Finanzinstrumenten aufgrund des Über-
gangs auf IFRS 9 ist nach dem Wortlaut des Stan-
dards jeweils nur für die finanziellen Vermögenswerte 
und finanziellen Verbindlichkeiten auf Basis der un-
terschiedlichen Bewertungskategorien erforderlich. 
Demgegenüber hat die bereits derzeit von IFRS 7.44I 
geforderte Unterteilung der Bewertungskategorien 
im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung auf Basis 
der Klassen von Finanzinstrumenten zu erfolgen. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, diese 
Angaben in zwei getrennten Tabellen darzustellen, 
insbesondere wenn ein Unternehmen seine Finanz-
instrumente in eine größere Zahl von Klassen unter-
teilt hat.

 
Übergangsvorschriften für vorzeitige Erstanwen-
der von IFRS 9
Die derzeitigen Fassungen von IFRS 9 enthalten Erleich-
terungen für Unternehmen, die IFRS 9 freiwillig vorzeitig 
anwenden wollen oder bereits anwenden. Die nunmehr 
beschlossenen Änderungen hinsichtlich Anpassung von 
Vorjahresvergleichszahlen und zusätzlichen Angaben 
weichen davon ab. Um zu vermeiden, dass Unterneh-
men, die sich bereits für eine vorzeitige Anwendung von 
IFRS 9 entschieden haben, mit Anforderungen konfron-
tiert werden, die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht 
bekannt waren, wurden Übergangsvorschriften für vor-
zeitige Erstanwender aufgenommen. Diese sind abhän-
gig vom gewählten Zeitpunkt der erstmaligen Anwen-
dung und in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung

Anpassung der Vorjahres
vergleichszahlen

Zusätzliche 
Anhangangaben

Geschäftsjahre, die vor dem 
1. Januar 2012 beginnen

Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2012 und vor dem 
1. Januar 2013 beginnen

Erforderlich, es sei denn, Unterneh-
men macht die zusätzlichen 
Angaben

Nicht erforderlich, es sei denn, 
Unternehmen passt die Vorjahres-
vergleichszahlen nicht an

Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2013 beginnen

Nicht erforderlich Erforderlich
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